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Vorwort

Die vorliegende Arbeit wurde von der Rechts- und Staatswissenschaftlichen 
Fakultät der Rheinischen-Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn im Winterse-
mester 2018/2019 als Dissertation angenommen.
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baus“ befand sich zum Zeitpunkt der Drucklegung noch im parlamentarischen 
Verfahren. An relevanten Stellen der Arbeit finden sich in den Fußnoten aber 
vereinzelt Hinweise auf die hierin geplanten Änderungen des Netzausbaube-
schleunigungsgesetzes.

Mein Dank gilt zuallererst meinem Doktorvater, Herrn Prof. Dr. Dr. Wolf-
gang Durner, der durch seine Lehrveranstaltungen mein Interesse am Umwelt- 
und Planungsrecht geweckt hat und der mich während der lehrreichen Zeit als 
wissenschaftliche Hilfskraft an seinem Lehrstuhl für diesen Bereich fortwäh-
rend begeistern konnte. Hierdurch, vor allem aber durch seine stete Diskus-
sionsbereitschaft, seine wertvollen Hinweise und Anregungen sowie der ins-
gesamt fruchtbaren Betreuung hat er zum Gelingen dieser Arbeit maßgeblich 
beigetragen.

Herrn Prof. Dr. Matthias Schmidt-Preuß danke ich für die rasche Erstellung 
des Zweitgutachtens.

Für einen großzügigen Druckkostenzuschuss danke ich der Konrad-Rede-
ker-Stiftung, namentlich Herrn Prof. Dr. Wolfgang Roth für sein meiner Arbeit 
entgegengebrachtes Interesse.

Meinen Freunden und meinem Bruder danke ich von Herzen für ihren steten 
Rückhalt und Zuspruch. Größter Dank gilt schließlich meinen Eltern, auf deren 
Unterstützung ich jederzeit zählen konnte und die mir diesen Weg überhaupt 
erst ermöglicht haben.

Köln, im März 2019 Thomas Recht
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Erstes Kapitel

Einleitung

A. Die Beschleunigung des Stromnetzausbaus 
als Voraussetzung der Energiewende

Das von der Bundesregierung im Jahr 2010 vorgelegte Energiekonzept sieht 
einen Ausbau der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien von einem in-
zwischen bereits erreichten Anteil am Bruttostromverbrauch von 31,7 %1 auf 
50 % im Jahr 2030 und 80 % bis zum Jahre 2050 vor.2 Eine effektive Nutzung 
erneuerbarer Energiequellen, insbesondere der Windenergie, die hierbei auch 
in Zukunft den größten Anteil einnehmen soll, ist aufgrund ihrer Witterungs-
abhängigkeit im hohen Maße standortgebunden. Insoweit wird sich der Ausbau 
der Stromerzeugung zukünftig vermehrt in die windstarken Küstenregionen 
und auf See verlagern. So sollen etwa bis zum Jahr 2030 in Nord- und Ostsee 
Offshore-Windparks mit einer Gesamtleistung von 25.000 MW in Betrieb ge-
hen.3 Da das deutsche Übertragungsnetz jedoch durch historisch gewachsene 
Erzeugungsstrukturen geprägt und insoweit auf die in der Regel verbrauchs-
nahen Atomkraft-, Stein- und Braunkohlekraftwerke ausgerichtet ist, wird die 
Notwendigkeit eines massiven Aus- und vor allem Neubaus von Stromtrassen 
gesehen, um den Strom aus den Windparks im Norden über große Distanzen in 
die Verbraucherzentren nach Süden transportieren zu können.4

Neben diesem Nord-Süd-Gefälle wird auch die wachsende dezentrale 
Stromerzeugung und -einspeisung durch einzelne Windenergieanlagen, Bio-
massekraftwerke, Photovoltaikanlagen und sonstige regenerative Erzeugungs-
anlagen die Netzinfrastruktur vor Herausforderungen stellen. Das Verteilernetz, 
das grundsätzlich dem Transport des Stroms von der vorgelagerten Übertra-

1 BMWi, Erneuerbare Energien, 2017, S. 4.
2 Bundesregierung (BMU, BMWi), Energiekonzept für eine umweltschonende, zu-

verlässige und bezahlbare Energieversorgung, 2010, S. 4 f.; siehe auch die Zielsetzung aus 
§ 1 Abs. 2 EEG.

3 Bundesregierung (BMU, BMWi), Energiekonzept für eine umweltschonende, zuverläs-
sige und bezahlbare Energieversorgung, 2010, S. 8; vgl. auch Nr. 2.3 und 3.5.2. der Anlage der 
Verordnung über die Raumordnung in der deutschen ausschließlichen Wirtschaftszone in der 
Nordsee vom 21.09.2009 (BGBl. I, S. 3107) und der Verordnung über die Raumordnung in der 
deutschen ausschließlichen Wirtschaftszone in der Ostsee vom 10.12.2009 (BGBl. I, S. 3861).

4 Bundesregierung (BMU, BMWi), Energiekonzept für eine umweltschonende, zuverläs-
sige und bezahlbare Energieversorgung, 2010, S. 18.



2 Erstes Kapitel: Einleitung

gungsnetzebene in das Niederspannungsnetz zur Versorgung der Endverbrau-
cher dient, muss zur Integration dieser Anlagen ausgebaut und für Stromflüsse 
in zwei Richtungen ausgerichtet werden.5 So muss bei regionalen Erzeugungs-
engpässen Strom über das Übertragungsnetz in die Verteilerebene eingespeist 
werden, während es bei Überproduktionen zu Rückspeisungen in höhere Span-
nungsebenen kommt, um den überschüssigen Strom abtransportieren zu kön-
nen. Diese stark witterungsbedingten regionalen und periodischen Erzeugungs-
unterschiede müssen hierbei durch überregionale Stromflüsse ausgeglichen 
werden und betreffen damit zugleich die Transportkapazitäten auch auf der 
Übertragungsnetzebene.

Die Veränderungen in der Erzeugungsstruktur und der damit begründete 
Ausbaubedarf der Netzinfrastruktur werden durch den unter dem Eindruck der 
Reaktorkatastrophe im japanischen Fukushima6 beschlossenen Ausstieg aus der 
Kernenergienutzung erheblich verstärkt. Die schrittweise Abschaltung der ver-
bliebenen deutschen Kernkraftwerke im Rahmen der Energiewende bis zum 
Jahr 2022 erfordert mit Blick auf die Versorgungssicherheit einen zum Aus-
gleich notwendigen Zuwachs erneuerbarer Energien. Die Entwicklung hin zu 
einer sich vom Verbrauchsort entfernenden Stromerzeugung und einer zuneh-
mend fluktuierenden Einspeisung wird sich damit weiter beschleunigen.

Diese nationalen Herausforderungen sind zum Teil auch europäischen Ur-
sprungs. So sieht die Europäische Union vor dem Hintergrund ihres klimapoli-
tischen Zieles einer Reduktion der Treibhausgasemissionen um 40 % gegenüber 
1990 bis zum Jahr 2030 ebenso die Notwendigkeit eines massiven Netzaus-
baus, um den aus erneuerbaren Energieträgern erzeugten Strom transportieren 
und Schwankungen ausgleichen zu können.7 Neben diesen europäischen Kli-
maschutzbemühungen ist der europaweite Netzausbau jedoch vor allem zen-
trale Voraussetzung für die angestrebte Schaffung eines gemeinsamen Strom-
binnenmarktes.8 Einen ersten Schritt bildete dazu das 2009 beschlossene Dritte 
Energiebinnenmarktpaket,9 mit dem die Europäische Union Vorgaben für einen 

5 BMWi, BMU, Energiewende auf gutem Weg: Zwischenbilanz und Ausblick, 2012, S. 6; 
Steinbach/Franke, in: dies. (Hrsg.), NABEG/EnLAG/EnWG/BBPlG/PlfZB, 2. Aufl. 2017, 
Einl. Rn. 4; zum durch Dezentralisierung bedingten Funktionswandel der Verteilernetze vgl. 
auch Pielow, in: Gundel/Lange (Hrsg.), Der Umbau der Energienetze als Herausforderung für 
das Planungsrecht, 2012, S. 121 (124 ff.); Müller-Kirchenbauer/Leprich, EnWZ, 2013, 99 ff.; 
aus Sicht der Netzbetreiber Jendernalik, in: Kment (Hrsg.), Netzausbau zugunsten erneuerba-
rer Energien, 2013, S. 1 ff.

6 Insgesamt zu den „katastrophenbedingten“ energiepolitischen Folgen näher Wellnhofer, 
Energiepolitik in Deutschland nach Fukushima, 2012.

7 COM (2010) 677 final, Energieinfrastrukturprioritäten bis 2020 und danach – ein Kon-
zept für ein integriertes europäisches Energienetz, S. 6.

8 COM (2014) 15 final, Ein Rahmen für die Klima- und Energiepolitik im Zeitraum 
2020–2030, S. 14; Durner, NuR 2012, 369 (369); Kment, RdE 2011, 341 (342); hierzu auch 
BT-Drucks. 17/6073, S. 17.

9 Für den Strombereich bestehend aus RL 2009/72/EG des europäischen Parlaments und 



 A. Die Beschleunigung des Stromnetzausbaus als Voraussetzung der Energiewende 3

internationalen Netzzugang geschaffen und damit den grenzüberschreitenden 
Stromhandel innerhalb der Union vorangetrieben hat. Dabei kommt Deutsch-
land aufgrund seiner geografischen Lage eine besondere Bedeutung als Tran-
sitland im europäischen Verbundnetz für die europaweite Systemstabilität zu.10

Die deutsche Energieagentur hat bereits im Jahr 2010 im Hinblick auf die 
damaligen energiepolitischen Ziele – also unter Berücksichtigung des ursprüng-
lichen „rot-grünen“ Atomausstiegsbeschlusses – einen Ausbaubedarf des Über-
tragungsnetzes in Höhe von 3.600 km bis zum Jahr 2020 ermittelt.11 Der An-
fang 2012 von den Übertragungsnetzbetreibern vorgelegte Entwurf eines ersten 
Netzentwicklungsplans übersteigt diese Prognose sogar und beziffert die bis 
2022 zu errichtenden Leitungen auf der Übertragungsebene mit einer Gesamt-
länge von bis zu 4.500 km.12

Allerdings hat die Bundesnetzagentur in bezeichnender Kontinuität auf dies-
bezügliche Planungsrückstände hingewiesen und vor den daraus resultierenden 
Gefahren für die Versorgungssicherheit gewarnt.13 Eine Ursache für diese Ver-
zögerungen sah der Gesetzgeber insbesondere in den geltenden planungsrecht-
lichen Rahmenbedingungen.14 Da der Netzausbau im beschriebenen Umfang 
und vor allem im gebotenen Zeitrahmen aus seiner Sicht trotz vielfacher Be-
schleunigungsbemühungen15 nicht mit den bisherigen Regelungen zu verwirk-
lichen sei, wurde im Rahmen des im Juli 2011 verabschiedeten Energiewende-

Rates vom 13.07.2009 über gemeinsame Vorschriften für den Elektrizitätsbinnenmarkt und zur 
Aufhebung der RL 2003/54/EG (ABl. L 211, S. 55); Verordnung (EG) Nr. 714/2009 des euro-
päischen Parlaments und Rates vom 13.07.2009 über die Netzzugangsbedingungen für den 
grenzüberschreitenden Stromhandel und zur Aufhebung der VO (EG) Nr. 1228/2003 (ABl. 
L 211, S. 15); Verordnung (EG) Nr. 713/2009 des europäischen Parlaments und Rates vom 
13.07.2009 zur Gründung einer Agentur für die Zusammenarbeit der Energieregulierungs-
behörden (ABl. L 211, S. 1).

10 Scherer, NVwZ 2010, 1321 (1322); Appel, UPR 2011, 406 (407); Lange, EWS Die erste 
Seite 2012, Nr. 4 sieht hier Konfliktpotential, da die EU anders als Deutschland nicht Nord-
Süd, sondern schwerpunktmäßig West-Ost Verbindungen im Blick hat; hierzu auch Durner, in: 
Schlacke/Schubert (Hrsg.), Energie-Infrastrukturrecht, 2015, S. 87 (110).

11 Dena, dena Netzstudie II, Integration erneuerbarer Energien in die deutsche Stromver-
sorgung im Zeitraum 2015–2020 mit Ausblick auf 2025, 2010, S. 14.

12 Netzentwicklungsplan Strom 2012, 2. überarbeiteter Entwurf der Übertragungsnetz-
betreiber, 2012, S. 130, der Ausbaubedarf bezieht sich auf das Leitszenario und umfasst den 
Trassenneubau (1.700 km) sowie den Leitungsneubau in bestehenden Trassen (2.800 km).

13 BNetzA, Monitoringbericht 2009, S. 134 f.; dies., Monitoringbericht 2010, S. 23 f.; 
dies., Bericht zur Auswertung der Netzzustands- und Netzausbauberichte der deutschen Über-
tragungsnetzbetreiber, 2011, S. 40 ff.; dies., Auswirkungen des Kernkraft-Moratoriums auf 
die Übertragungsnetze und die Versorgungssicherheit, 2011, S. 36 f.; dies., Monitoringbericht 
2012, S. 44 ff.

14 Zu den Defiziten der bisherigen Regelungen Calliess/Dross, JZ 2012, 1002 (1003); 
SRU, Wege zur 100 % erneuerbaren Stromversorgung, Sondergutachten 2011, S. 311 f.

15 Etwa durch das Gesetz zur Beschleunigung von Planungsverfahren für Infrastruktur-
vorhaben vom 09.12.2006 (BGBl. I, S. 2833), hier insbesondere Art. 7, vgl. dazu Schneller, 
DVBl. 2007, 529 ff.; sowie durch das Gesetz zur Beschleunigung des Ausbaus der Höchst-
spannungsnetze vom 21.08.2009 (BGBl. I, S. 28709); vgl. dazu nur Gramlich, LKV 2008, 
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paketes16 durch Neuregelungen im Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) und den 
Erlass des Netzausbaubeschleunigungsgesetzes Übertragungsnetz (NABEG) 
ein neues mehrstufiges Planungsregime geschaffen, das der notwendigen Be-
schleunigung Rechnung tragen soll. Mit den zum Teil auf Vorschläge des Sach-
verständigenrates für Umweltfragen zurückgehenden Regelungen17 soll der 
Zeitraum für die Planungs- und Zulassungsverfahren von derzeit bis zu zehn 
auf vier bis fünf Jahre mehr als halbiert werden.18 Neben der Einführung einer 
vorgeschalteten Bedarfsplanung und umfassenden Öffentlichkeitsbeteiligungen 
soll unter anderem auch eine bindende Grobtrassierung im Vorfeld der Planfest-
stellung für Leitungen mit überregionaler Bedeutung sowie eine Bündelung der 
Zuständigkeiten bei der Bundesnetzagentur zu dieser ambitionierten Beschleu-
nigung der Verfahren beitragen. Diese verschiedenen Beschleunigungsinstru-
mente und deren konkrete Ausgestaltungen sind allerdings hinsichtlich ihrer Ef-
fektivität Gegenstand kontroverser Diskussionen und werden teilweise kritisch 
sowie in ihren Beschleunigungspotentialen als überschätzt bewertet.19 In der 

530 ff., m. w. N.; allgemein zu Beschleunigungsbemühungen im Umwelt- und Planungsrecht, 
insbesondere auch zur ökonomischen Hintergründen Gawel, DÖV 1999, 281 ff.

16 Bestehend aus Gesetz zur Neuregelung des Rechtsrahmens für die Förderung der 
Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien vom 28.07.2011 (BGBl. I, S. 1634); Gesetz über 
Maßnahmen zur Beschleunigung des Netzausbaus Elektrizitätsnetze vom 28.07.2011(BGBl. I, 
S. 1690); Gesetz zur Neuregelung energiewirtschaftlicher Vorschriften vom 26.07.2011 
(BGBl. I, S. 1554); Erstes Gesetz zur Änderung schifffahrtsrechtlicher Vorschriften vom 
22.07.2011(BGBl. I, S. 1512); Gesetz zur Förderung des Klimaschutzes bei der Entwicklung 
in den Städten und Gemeinden vom 22.07.2011(BGBl. I, S. 1509); Gesetz zur Änderung des 
Gesetzes zur Errichtung eines Sondervermögens „Energie- und Klimafonds“ vom 29.07.2011 
(BGBl. I, S. 1702) und Dreizehntes Gesetz zur Änderung des Atomgesetzes vom 31.07.2011 
(BGBl. I, S. 1704).

17 SRU, Wege zur 100 % erneuerbaren Stromversorgung, Sondergutachten 2011, S. 295 ff., 
insb. 312 ff.; vgl. dazu Calliess/Dross, JZ 2012, 1002 (1003 f.).

18 BT-Drucks. 17/6073, S. 6; zu der bisherigen Verfahrensdauer Schneller, DVBl. 2007, 
529 (530); Jarass/Obermair, ZfE 2005, 47 (49).

19 Vgl. etwa Appel, UPR 2011, 406 (414 f.); Durner DVBl. 2011, 853 (858 ff.); ders., in: 
Ziekow (Hrsg.), Handbuch des Fachplanungsrechts, 2. Aufl. 2014, § 22 Rn. 7; Beckmann, VR 
2011, 365 (365 ff.); ders., UPR 2013, 331 (331 ff.). Diese aufkommende rechtspolitische Kri-
tik dürfte nicht zuletzt dem Umstand geschuldet sein, dass vor Verabschiedung des Gesetzes-
paktes angesichts des mehr als zügigen Gesetzgebungsverfahrens einer der Bedeutung dieses 
Infrastrukturprojektes gerecht werdenden Diskussion nicht nachgekommen werden konnte. 
Das nach Vorlage eines ersten Eckpunktepapiers durch das Bundesministerium für Wirtschaft 
und Technologie lediglich dreimonatige – und sofern man nur die parlamentarischen Bera-
tungen berücksichtigt nicht einmal einmonatige – Verfahren entsprach damit einem in Zeiten 
von „Euro- und Bankenrettung“ scheinbar üblichen, aber bedenklichen Trend einer übereilten 
Gesetzgebung, vgl. hierzu die Darstellung des Gesetzgebungsverfahrens und Kritik bei Schoe-
nenbroicher, Publicus 2011.11, 8 (9); Durner, NuR 2012, 369 (369) „Gesetzgebung im Be-
schleunigungsrausch“; Gärditz, ZfU 2012, 249 (272 f.); Danner, EnWZ 2012, 66 (68 f.). Vgl. 
aber auch die diesbezügliche Selbstkritik des damaligen Bundestagsvizepräsidenten Thierse, 
der zum Abschluss der letzten Bundestagssitzung der 17. Legislaturperiode unter protokollier-
ter Zustimmung des gesamten Plenums im Interesse „eines guten Parlamentarismus“ und des 
„Primats (…) demokratischer Politik“ forderte, sich dem „Beschleunigungsdruck von Märk-
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Folge wurden am Gesetz – schon bevor es erstmalig überhaupt zur Anwendung 
kam – Korrekturen und Ergänzungen vorgenommen.20 

B. Bedeutung des Rechtsschutzes in den beschleunigten 
und mehrstufigen Netzausbauplanungen

Neben den genannten Instrumenten kommt ebenso der Ausgestaltung des 
Rechtsschutzes eine zentrale Bedeutung für die Beschleunigung der Planungen 
zu. Bereits die Beschleunigungsgesetzgebung der letzten Jahrzehnte im Infra-
strukturbereich beschränkte sich nicht nur auf die planungs- und verfahrens-
rechtliche Materie, sondern sah vor allem im Rechtsschutz Gründe für Verzöge-
rungen und knüpfte dort gleichermaßen an.21

Auch die Beschleunigung des Stromnetzausbaus wird nicht zuletzt von den 
Rechtsschutzmöglichkeiten gegen die Planungen abhängen. Wenngleich die 
Öffentlichkeit und die verschiedenen Interessenvertreter – als eine der Lehren 
aus den Konflikten um das Bahnhofsprojekt Stuttgart 21 – zwecks Akzeptanz-
schaffung innerhalb der Planungsverfahren in hohem Maße beteiligt werden, 
ist mit erheblichen Klagewellen seitens der Beteiligten zu rechnen, die die Pla-
nungen erheblich verzögern und damit die Umsetzung der Energiewende ge-
fährden können. So zeigen die Erfahrungen, dass heutzutage nahezu kein In-
frastrukturgroßvorhaben ohne vorherige gerichtliche Überprüfung verwirklicht 
wird. Der damit praktisch bestehende „Justizvorbehalt“22 resultiert im Bereich 
der Netzausplanungen aus einer Reihe verschiedener, zum Teil widerstreitender 
Individual- und Kollektivinteressen, die im Spannungsverhältnis zum Gemein-
wohlinteresse an einer „umweltschonenden, sicheren und bezahlbaren Energie-
versorgung“23 stehen können und auf eine gerichtliche Konfliktbewältigung 
drängen:24

ten und Medien“ „mehr und energischer, als es in den vergangenen Jahren verschiedentlich der 
Fall war“ zu widersetzen, Plenarprotokoll 17/253 v. 03.09.2013, 32667; zur Beschleunigung 
der parlamentarischen Entscheidungsfindung sowie den daraus folgenden Gefahren für ihre 
Qualität und Legitimität auch Korte, APuZ 7/2012, 21 ff.

20 Vgl. insbesondere Art. 6 des Gesetzes zur Änderung von Bestimmungen des Rechts des 
Energieleitungsbaus vom 21.12.2015 (BGBl. I, S. 2460); dazu Schirmer, DVBl. 2016, 285 ff. 
sowie zuletzt Art. 2 des von der Bundesregierung vorgelegten Entwurfes eines Gesetzes zur 
Beschleunigung des Energieleitungsausbaus vom 28.01.2019 (vgl. BT-Drucks. 19/7375).

21 Vgl. Schlacke, Umweltrecht, 7. Aufl. 2019, § 6 Rn. 24 ff.; Erbguth, Zur Vereinbarkeit 
der jüngeren Deregulierungsgesetzgebung im Umweltrecht mit dem Verfassungs- und Europa-
recht, 1999, S. 58.

22 Kloepfer, NVwZ 2002, 645 (652); ders., VerwArch. 1985, 371 (371); ähnlich bereits 
Ossenbühl, DVBl. 1978, 1 ff.; zur „generellen Streitanfälligkeit von Großprojekten“ auch 
Burgi/Durner, Modernisierung des Verwaltungsverfahrensrechts durch Stärkung des VwVfG, 
2012, S. 147 ff.

23 So der Titel des Energiekonzepts der Bundesregierung.
24 Vgl. allgemein zu multipolaren Konfliktlagen im (Fach-) Planungsrecht, Schmidt-Preuß, 
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Trotz mehrheitlicher Zustimmung zum Atomausstieg und zum grundsätzli-
chen Ziel einer Energiewende stoßen die dafür notwendigen Infrastrukturpro-
jekte in der Bevölkerung zunehmend auf Widerstand.25 Die Akzeptanzproble-
me rühren beim Netzausbau vor allem aus dem Umstand, dass in betroffenen 
Regionen regelmäßig kein unmittelbarer bzw. eigener Nutzenzuwachs durch 
die Anlagen spürbar wird.26 Den gesamtgesellschaftlichen Nutzen überwiegen 
aus Sicht des Einzelnen vielmehr befürchtete Auswirkungen elektromagneti-
scher Strahlung auf die Gesundheit oder die Verschandelung des Landschafts-
bildes durch teilweise bis zu 60m hohe „Monstermasten“. Beides Aspekte, die 
nicht nur einen objektiven Werteverlust betroffener Grundstücke befürchten 
lassen, sondern die auch das menschliche Wohlempfinden betreffen und inso-
weit zu einer gesteigerten Klagebereitschaft führen können. Hinzu tritt der Be-
fund, dass der Rechtsschutz durch eine starke Ideologisierung oftmals auch als 
Mittel zur Fortsetzung der politischen Auseinandersetzungen vor Ort instru-
mentalisiert wird.27 Der wachsende Protest der in diesem Zusammenhang ab-
schätzig, weil irrationale Motive unterstellt, als Wutbürger28 bezeichneten Be-
troffenen gegen Infrastrukturprojekte wird daher zunehmend vor den Gerichten 
ausgetragen.

Zu erwarten ist gerichtlicher Widerstand gegen einzelne Planungen aufgrund 
der erheblichen Auswirkungen auf Landschaft und Natur29 zudem von Natur-
schutz- und vor allem Umweltverbänden, deren Klagerechte zuletzt durch die 

in: Erbguth/Oebbecke/Rengeling/Schulte (Hrsg.), Planung, 2000, S. 1071 (1071 f.) sowie um-
fassend ders., Kollidierende Privatinteressen im Verwaltungsrecht, 2. Aufl. 2005, S. 1 ff.

25 Vgl. Althaus, in: TH Wildau (Hrsg.), Wissenschaftliche Beiträge 2012, S. 103, (104 f.) 
mit Verweis auf eine Allensbach-Umfrage aus dem Jahr 2011; zur gesellschaftlichen Akzep-
tanz von Erneuerbaren Energien siehe auch SRU, Wege zur 100 % erneuerbaren Stromversor-
gung, Sondergutachten 2011, S. 281 f.

26 Vgl. hierzu SRU, Wege zur 100 % erneuerbaren Stromversorgung, Sondergutachten 
2011, S. 285 und 325; näher zu dem als „NIMBY-Güter“ bezeichneten Phänomen Scheele, 
IR 2012, 247 (248); Althaus, in: TH Wildau (Hrsg.), Wissenschaftliche Beiträge 2012, S. 103 
(108).

27 Vgl. etwa Kloepfer, VerwArch. 1985, 371 (377); zur Politisierung der Netzausbauver-
fahren Steinbach, in: ders./Franke (Hrsg.), NABEG/EnLAG/EnWG/BBPlG/PlfZV, 2. Aufl. 
2017, Einl. Rn. 45.

28 Der Begriff Wutbürger wurde im Jahr 2010 von der Gesellschaft der deutschen Sprache 
zum Wort des Jahres gewählt: „Diese Neubildung wurde von zahlreichen Zeitungen und Fern-
sehsendern verwendet, um einer Empörung in der Bevölkerung darüber Ausdruck zu geben, 
dass politische Entscheidungen über ihren Kopf hinweg getroffen werden. Das Wort dokumen-
tiert ein großes Bedürfnis der Bürgerrinnen und Bürger, über ihre Wahlentscheidung hinaus 
ein Mitspracherecht bei gesellschaftlich und politisch relevanten Projekten zu haben.“ Siehe 
http://www.gfds.de/presse/pressemitteilungen/171210-wort-des-jahres-2010/ (zuletzt abge-
rufen am 10.04.2019).

29 Zu den vielfältigen Auswirkungen vgl. Heinrich, in: Deutscher Rat für Landschafts-
pflege e. V./Bund Heimat und Umwelt e. V. (Hrsg.), Anforderungen an den Um- und Ausbau 
des Höchstspannungsnetzes – aus Sicht von Naturschutz und Kulturlandschaftspflege, 2013, 
S. 113 ff.



 B. Bedeutung des Rechtsschutzes in den Netzausbauplanungen 7

europäische und im Nachgang durch die nationale Rechtsprechung erheblich er-
weitert wurden. Auch hier lässt sich eine Politisierung des Rechtsschutzes zwar 
nicht leugnen, dennoch weisen – teils umstrittene – empirische Studien darauf 
hin, dass die Verbände von ihren Klagemöglichkeiten bisher maßvoll Gebrauch 
machen und insgesamt „die Realisierbarkeit von Infrastrukturvorhaben (…) 
nicht ernsthaft in Frage steht“.30 Entscheidend ist aber vor allem, inwieweit die 
Verbände die Bedeutung der Netzinfrastruktur für den von ihnen unterstützten 
Ausbau der Erneuerbaren Energien anerkennen. Wenngleich dies im Grundsatz 
geschieht und sie insoweit auch Kompromissbereitschaft ihrerseits für erforder-
lich halten,31 haben sie sich klar dahingehend positioniert, „die Notwendigkeit 
neuer Leitungen so weit wie möglich zu minimieren und beim verbleibenden 
Neubaubedarf die Einwirkungen auf Mensch und Natur zu reduzieren“.32

Weitere Verzögerungen können von Klagebegehren der Kommunen aus-
gehen, die sich in ihren örtlichen Planungen beeinträchtigt sehen und Auswir-
kungen auf die Attraktivität ihres Gemeindegebietes fürchten. Auch hier wirkt 
sich in besonderer Weise aus, dass die Stromnetze den Anliegergemeinden 
im Gegensatz zu anderen Infrastrukturprojekten keinerlei unmittelbaren Nut-
zen bringen. Daran vermögen auch die zur Schaffung von Akzeptanz im Rah-
men der Entgeltregulierung zu berücksichtigenden33 und damit zwar gesetzlich 
anerkannten, aber nicht verpflichtenden34 Ausgleichszahlungen der Netzbetrei-
ber an betroffene Kommunen nur bedingt etwas ändern.

Nicht zu vernachlässigen sind zudem Rechtsschutzinteressen der Netzbetrei-
ber, die beim Netzausbau nunmehr mit erheblichen Pflichten belastet werden 
und daher nicht mehr autonom im Sinne eines freien Marktverhaltens über In-
vestitionen in die Netzinfrastruktur entscheiden können.35

30 Schmidt, NuR 2008, 544 (553), mit Verweis auf Schmidt/Zschiesche/Mischek/Ludorf, 
Die Entwicklung der naturschutzrechtlichen Verbandsklage von 2002 bis 2006 – Abschluss-
bericht der empirischen Untersuchung im Auftrag des Bundesamtes für Naturschutz, 2007; 
siehe auch Seibert, NVwZ 2013, 1040 (1048 f.); Bruckert, NuR 2015, 541 (542), „Unbegrün-
detheit der Angst vor Überlastung der Gerichte“; zu den Erfahrungen mit Umweltverbands-
klagen ausführlich auch Schmidt/Schrader/Zschiesche, Die Verbandsklage im Umwelt- und 
Naturschutzrecht, 2014, Rn. 469 ff.

31 Vgl. NABU, Planlos in die Energiewende? Wie gehen wir mit den Auswirkungen auf 
Natur und Landschaft um?, 2012, S. 1.

32 So NABU, Umbau der Stromversorgungsinfrastruktur zur Integration der erneuerbaren 
Energien, 2011, S. 4; ähnlich BUND/Greenpeace, 1 Jahr Energiewende – eine Bilanz, 2012, 
S. 8.

33 Vgl. § 5 Abs. 4 StromNEV sowie § 11 Abs. 2 Nr. 8 b) ARegV; näher hierzu Scheele, IR 
2012, 247 (250); Lüdemann/Große Gehling, EnWZ 2016, 147 ff.; Guckelberger, in: Kment 
(Hrsg.), Netzausbau zugunsten Erneuerbarer Energien, 2013, S. 59 (85 ff.); kritisch Grigoleit/
Weisensee, UPR 2011, 401 (405 f.); Becker, in: Posser/Faßbender (Hrsg.), Praxishandbuch 
Netzplanung und Netzausbau, 2013, Kap. 6 Rn. 126 f.: „Köderprämie“, „Leitungswegezoll“.

34 Vgl. den weitergehenden Antrag Brandenburgs, BR-Drucks. 394/2/11, S. 1 f., wonach 
die Netzbetreiber zu Ausgleichszahlungen verpflichtet werden sollten.

35 Vgl. dazu etwa Kment, RdE 2011, 341 (344 f.); ders., ZVglRWiss 2013, 123 ff.



8 Erstes Kapitel: Einleitung

All diese Betroffenheiten werden regelmäßig zwar erst mit zunehmendem 
und konkreter werdendem Planungsfortschritt erkennbar, dennoch ist den po-
tentiellen Klägern zur wirksamen Durchsetzung ihrer Interessen daran gelegen, 
sich mit Blick auf rechtliche, aber auch faktische Vorwirkungen vorgelagerter 
Planungsentscheidungen möglichst frühzeitig gegen die Planungen zur Wehr 
setzen zu können. Dies schließt neben frühen und kontinuierlichen Partizipa-
tionsmöglichkeiten während der Planungsverfahren vor allem auch effektiven 
gerichtlichen Rechtsschutz ein. Die Effektivität des Rechtsschutzes ist dies be-
treffend insbesondere auch eine Frage seines Zeitpunktes.36 Für die Betroffe-
nen ist daher von großer Bedeutung, ob und in welchem Umfang bereits die der 
Vorhabenzulassung vorgelagerten Planungsstufen einer gerichtlichen Kontrolle 
zugänglich sind.

Vor diesem Hintergrund ist das zentrale Anliegen der folgenden Arbeit die 
Untersuchung und Bewertung der Rechtsschutzmöglichkeiten im Rahmen des 
mehrstufigen Planungsprozesses des von den Neuregelungen erfassten Strom-
netzausbaus. Um Gefahren einer frühzeitigen Hemmung und Verzögerungen 
bei der Planverwirklichung zu verhindern, verfolgt das Planungsregime des 
Energiewirtschaftsgesetzes und des Netzausbaubeschleunigungsgesetzes aller-
dings ein – bereits aus anderen Planungssystemen bekanntes und insoweit das 
Planungsrecht weitgehend prägendes37 – Konzept eines auf die letzte Planungs-
stufe konzentrierten Rechtsschutzes. Insbesondere muss daher der Frage nach-
gegangen werden, ob und gegebenenfalls inwieweit entgegen dieser beabsich-
tigten Rechtsschutzkonzentration bereits auf vorgelagerten Planungsstufen 
Rechtsschutz zu eröffnen ist. Scheint die Beantwortung durch entsprechende 
Regelungen im Energiewirtschaftsgesetz und im Netzausbaubeschleunigungs-
gesetz auf den ersten Blick zu Lasten eines solchen phasenspezifischen Rechts-
schutzes vorgezeichnet, gilt es zu untersuchen, ob Vorgaben höherrangigen 
Rechts diesen gesetzgeberischen Entscheidungen entgegenstehen.

Neuartige Instrumente zur Bedarfsermittlung und eine Aufwertung der vor-
gelagerten Korridorplanung machen hierbei ebenso wie neue Impulse aus der 
Rechtsprechung, insbesondere im Bereich der Verbandsklagerechte, eine Neu-
bewertung des konzentrierten Rechtsschutzes erforderlich. Klärungsbedarf er-
gibt sich neben der grundlegenden Rechtsschutzkonzeption aber auch im Hin-
blick auf weitere Beschleunigungsinstrumente, die in Tradition der bisherigen 
Beschleunigungsgesetzgebung auf eine Verkürzung des Rechtsschutzes zie-
len.38 Darüber hinaus werden durch neugeschaffene Befugnisse der Planungs-

36 Erbguth, NVwZ 2005, 241 (242).
37 Vgl. Steinberg/Wickel/Müller, Fachplanung, 4. Aufl. 2012, § 7 Rn. 22; Hoppe/Schlar-

mann/Buchner/Deutsch, Rechtsschutz bei der Planung von Verkehrsanlagen und anderen In-
frastrukturvorhaben, 4. Aufl. 2011, Rn. 393.

38 Vgl. zur Energieinfrastruktur etwa Holznagel/Nagel, DVBl. 2010, 669 (671 f.).
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behörden im Rahmen des Planungsprozesses und durch Verpflichtungen der 
Vorhabenträger eine Reihe weiterer neuer Rechtsschutzfragen aufgeworfen.

Zudem bestimmt sich der Rechtsschutz nicht mehr nur nach rein nationalen 
Maßstäben, sondern ist zunehmend unions- und durch die Aarhus-Konvention 
auch völkerrechtlichen Einflüssen ausgesetzt, die durch eine weite Zugangs-
gewährleistung den nationalen Beschleunigungstendenzen entgegenstehen und 
insoweit weiterhin zu klärendes Konfliktpotential bergen.

C. Gang der Untersuchung

Zunächst soll im folgenden 2. Kapitel das neue Planungssystem im Überblick 
vorgestellt und dem bisherigen Regelungsrahmen gegenüber gestellt werden. 
Insbesondere wird auf den Anwendungsbereich, verfahrensrechtliche Vor-
gaben, den Zweck und den Inhalt der einzelnen Planungsstufen sowie deren 
Verzahnung mit den jeweils nachfolgenden Stufen einzugehen sein.

Anschließend sollen im 3. Kapitel die allgemeinen Vorgaben zum Gerichts-
zugang und zum Kontrollmaßstab der verwaltungsgerichtlichen Rechtsschutz-
verfahren dargestellt werden. Befasst wird sich mit den Grundlagen des Indivi-
dualrechtsschutzes, der Verbandsklagen und des Beschwerdeverfahrens nach 
dem Energiewirtschaftsgesetz. Um die Grundlage der mit dieser Arbeit ver-
folgten Untersuchung zu schaffen, liegt dabei besonderes Augenmerk auf den 
jeweiligen Anforderungen für den Rechtsschutz in mehrstufigen Planungen. 
Hierbei werden zudem die unions- und völkerrechtlichen Einflüsse sowie deren 
Auswirkungen auf das nationale Prozessrecht zu berücksichtigen sein.

In den Kapiteln 4 bis 7, den Hauptteilen der Arbeit, können dann unter Be-
rücksichtigung der herausgearbeiteten prozessrechtlichen Direktiven und den 
an dieser Stelle näher zu betrachtenden Wirkungen der jeweiligen Planungsent-
scheidungen die Rechtsschutzmöglichkeiten auf den einzelnen Stufen für Bür-
ger, Gemeinden, Übertragungsnetzbetreiber sowie Naturschutz- und Umwelt-
verbände untersucht werden. Ausgehend von etwaigen Ausschlussregelungen 
des Energiewirtschaftsgesetzes und des Netzausbaubeschleunigungsgesetzes 
sind deren Vereinbarkeit mit verfassungs- und unionsrechtlichen Vorgaben zu 
prüfen und die konkreten Voraussetzungen des Gerichtszugangs sowie der Um-
fang der gerichtlichen Kontrolle aufzuzeigen.

Die Arbeit schließt mit einer thesenartigen Zusammenfassung der Ergebnis-
se im 8. Kapitel.
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